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Arbeitsrecht 
(Nr. 034/2007) 

 
Beschluß  zu § 83 Abs. 3 ArbGG; § 18 Abs. 2 BetrVG; § 78 ArbGG   

 
Beteiligtenstellung; Beschwerde;  

Beschlussverfahren; Wahlvorstand 
 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg entschied: 
 
1.   Der "Beschluss" des Arbeitsgerichts darüber, wer an 
einem arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren als Betei-
ligter im Sinne des § 83 Abs. 3 ArbGG anzusehen ist und 
wem demzufolge Gehör zu gewähren ist, ist nicht be-
schwerdefähig. 
 
2.   Dies gilt auch, wenn das Arbeitsgericht anstelle des ur-
sprünglichen Antragsgegners ein anderes Organ am Ver-
fahren beteiligt; einen Antragsgegner im Sinne eines kon-
tradiktorischen Verfahrens kennt das arbeitsgerichtliche 
Beschlussverfahren nicht. Die formelle Bezeichnung als 
"Antragsgegner" durch den Antragsteller führt nur dann 
zur materiellen Beteiligung, wenn dem Antragsgegner die 
Verurteilung zu einer Leistung, Handlung oder Unterlas-
sung droht. 
 
3.   Die Festlegung des Beteiligtenstatus durch "Zwischen-
beschluss" entsprechend § 303 ZPO kommt in einer derar-
tigen Konstellation nicht in Betracht. 
 
4.   Der Wahlvorstand ist in einem Verfahren nach § 18 Abs. 
2 BetrVG zur Feststellung, ob ein gemeinsamer Betrieb vor-
liegt, nicht mehr Beteiligter, wenn der gewählte Betriebsrat 
im Amt ist. 
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Beschluß des Landesarbeitsgerichts Nürnberg  
                        vom 04.01.2007 
Aktenzeichen:  6 Ta 206/06 
 
Veröffentlicht:  
Pressemitteilung des LAG-Nürnberg vom 12.01.07 
06.02.2007  


